
Beschluss: 
Der Rat  

1. nimmt die Ausführungen der Verwaltung zum Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom 
04.04.2017 zum Bebauungsplan Ro 17 zur Kenntnis.  

2. beschließt, gemäß § 2 BauGB das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Ro 17 
in der Ortschaft Bornheim erneut einzuleiten. Das Plangebiet liegt zwischen Bonner Straße, 
Widdiger Weg, Bahntrasse der Deutschen Bahn und Siegburger Str. / Schumacherstraße. 

 


